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Kleine Anfrage 
der Abgeordneten Dr. Manuela Rottmann, Katja Keul, Luise Amtsberg,  
Canan Bayram, Britta Haßelmann, Monika Lazar, Dr. Irene Mihalic,  
Dr. Konstantin von Notz, Filiz Polat, Tabea Rößner und der Fraktion  
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Reform des Rechts der Unternehmenssanktionen und internen Untersuchungen  

Die Notwendigkeit einer Reform des Rechts der Unternehmenssanktionen ist seit 
Jahren weitgehend unbestritten. Gleichwohl gibt es noch immer keinen Gesetz
entwurf der Bundesregierung oder der sie tragenden CDU/CSU/SPD-Koalition. 
Und dies trotz CumEx-Skandals, trotz Abgas-Skandals, trotz seit langem vorlie
gender konkreter Vorschläge aus Wirtschaft (z. B. Bundesverband der Unterneh
mensjuristen), Wissenschaft (z. B. Kölner Entwurf eines Verbandssanktionsge
setzes, www.verbandsstrafrecht.jura.uni-koeln.de/17303.html) und Politik (An
trag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 19. Oktober 2016 – Zu
kunftsfähige Unternehmensverantwortung – Wirksame Sanktionen bei Rechts
verstößen von Unternehmen, Bundestagsdrucksache 18/10038), trotz jahrelanger 
Vorbereitungsarbeiten im Bundesministerium der Justiz und Verbraucherschutz 
(z. B. Symposium Internal Investigations 19. Mai 2017), trotz konkreter Verein
barung im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD vom 12. März 2018 
(Zeilen 5895 – 5920). Bundesministerin Barley hat trotz Ankündigung (vgl. Han
delsblatt 12. Oktober 2018) einen Referentenentwurf dazu bislang nicht vorlegen 
können. Laut „Handelsblatt“ vom 7. März 2019 gab es im Dezember 2018 eine 
(nichtöffentliche) Anhörung von Wissenschaftlern und Gespräche des Bundes
justizministeriums mit Dax-30-Compliance-Officers sowie externen Anwälten. 
Beim 12. Hans-Böckler-Forum zum Arbeits- und Sozialrecht (das am 28. Februar 
2019 stattfand) habe nach Information der Fragesteller ein bei der Daimler AG 
für die strafrechtliche Beratung Verantwortlicher über Einzelheiten der Abstim
mung im Bundesjustizministerium berichtet („Wenn ein Unternehmen eine ei
gene Untersuchung mache, bekomme es etwas dafür“). Die von der Bundesregie
rung am 15. November 2018 beschlossene Vereinbarung zur Erhöhung der Trans
parenz in Gesetzgebungsverfahren (Veröffentlichung von Referentenentwürfen 
und der Verbandsstellungnahmen dazu) droht hier nach dem Eindruck der Frage
stellerinnen und Fragesteller von der Bundesjustizministerin durch völlig intrans
parente Vorabstimmungen u. a. mit ausgewählten Unternehmensvertretern kon
terkariert zu werden. 
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Wir fragen deshalb die Bundesregierung: 

1. Wann will die Bundesregierung einen Gesetzentwurf oder mehrere Gesetz
entwürfe zum Gegenstand dieser Kleinen Anfrage (Reform Unternehmens
sanktionen, interne Untersuchungen) beschließen, und  
a) wann wird ein Referentenentwurf dazu vor dem Abgang von Bundesmi

nisterin Barley veröffentlicht, und 
b) hängt die sich trotz Ankündigungen der Bundesjustizministerin immer 

wieder verzögernde Vorlage des Gesetz- bzw. Referentenentwurfs mit der 
Funktion der Bundesjustizministerin im Europawahlkampf zusammen? 

2. Wann, wie oft, zu welchen Themen im Einzelnen, und mit welchen Ergeb
nissen hat das Bundesjustizministerium seit 2017 nichtöffentlich mit wel
chen Dax-30-Compliance-Officers welcher Unternehmen oder welchen an
deren Vertretern von Unternehmen einschließlich Arbeitnehmervertretungen 
oder Unternehmensverbänden sowie welchen externen Anwälten (siehe 
Handelsblatt vom 7. März 2019 S. 9) zum Gegenstand dieser Kleinen An
frage gesprochen? 

3. Wann, wie oft, zu welchen Themen im Einzelnen, und mit welchen Ergeb
nissen hat das Bundesjustizministerium seit 2017 nichtöffentlich mit wel
chen Wissenschaftlern den Gegenstand dieser Kleinen Anfrage besprochen? 

4. In welchen Punkten liegt der in der Vorbemerkung der Fragesteller zitierte 
Kölner Entwurf eines Verbandssanktionsgesetzes dem von der Bundesmi
nisterin Katarina Barley angekündigten Gesetzentwurf zugrunde? 

5. Inwiefern findet sich in welchen Regelungen des geplanten Gesetz- bzw. Re
ferentenentwurfs die folgende Aussage der Bundesministerin Katarina 
Barley wieder: „Ein Sanktionsrecht für Unternehmen bringt nur etwas, wenn 
seine Maßnahmen auch wehtun. Es muss einen abschreckenden Charakter 
haben“ (Handelsblatt-Interview vom 11. Oktober 2018)? 

6. Wird der Gesetz- bzw. Referentenentwurf die Betriebsauflösung als Sank
tion vorsehen, und in welchem Verhältnis wird der geplante Gesetzentwurf 
zu den wirtschaftsverwaltungsrechtlichen Sanktionen etwa z. B. des Ge
werbe- und des Kreditwesengesetzes stehen?  

7. Hält die Bundesregierung ein Beschlagnahmeverbot für Daten und Bewer
tungen aus internen Unternehmensuntersuchungen für notwendig, und wenn 
ja, warum?  

8. Wie will die Bundesregierung vermeiden, dass anwaltliche Unternehmens
beratung im Vorfeld konkreter Strafverteidigung („Strategieberatung“) in 
Verbindung mit Externalisierung von Unternehmenscompliance in Anwalts
kanzleien („safe houses“) den staatlichen Strafverfolgungsanspruch behin
dert? 

9. Wird die Bundesregierung, und wenn ja, wie, Arbeitnehmer und Arbeitneh
merinnen sowie Angehörige von Arbeitnehmervertretungen bei internen Un
tersuchungen in Unternehmen vor Selbstbelastung schützen, und soll dieser 
Schutz Leitungsorgane bzw. Führungskräfte einschließen?  
Wird die Bundesregierung, und wenn ja, wie, verhindern, dass ein Unterneh
men zwecks eigener Entlastung bzw. mit Blick auf den eigenen Vorteil im 
Fall von möglichen Straftaten bestimmte Ebenen von Unternehmensangehö
rigen der Staatsanwaltschaft „ans Messer“ liefern kann? 

10. Sollen nach der Konzeption der Bundesregierung Unternehmen bei Verdacht 
von Straftaten eine Art Beschuldigtenstatus bekommen, und wenn ja, wie 
begründet die Bundesregierung insoweit einen Schutzbedarf? 
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11. Geht die Bundesregierung bei ihrem Gesetzentwurf von einer Konzernhaf

tung (etwa wie in § 81 Absatz 3a des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrän
kungen – GWB) aus oder von einer gesellschaftsrechtlichen Verantwor
tungstrennung bzw. Begrenzung auf die betroffene einzelne juristische Per
son? 

12. Wird der Gesetzentwurf der Bundesregierung regeln, dass 
a) zukünftig widerlegbar vermutet wird, dass bei Straftaten, pflichtwidri

gem Verhalten oder schwerwiegenden Ordnungswidrigkeiten aus Unter
nehmen heraus ein dortiges Organisationsverschulden vorliegt, 

b) eine über die bloße Gelegenheit zur Äußerung des betroffenen Unterneh
mens hinausgehende Verfahrensöffentlichkeit vorgesehen wird und sich 
das gesamte Verfahren an den Grundsätzen der Öffentlichkeit und Trans
parenz orientiert, 

c) die Zuständigkeit für das gerichtliche Verfahren spezialisierten Spruch
körpern zugewiesen wird, 

d) die Abschöpfung des aus der Tat erlangten unrechtmäßigen Gewinns an
hand des Umsatzes des Unternehmens oder Verbands unter Zugrundele
gung des Bruttoprinzips geschätzt werden darf, 

e) die Bemessung der finanziellen Sanktionen ein Mehrfaches des aus dem 
Verstoß erlangten Gewinns betragen kann oder sich am Umsatz des Un
ternehmens oder Verbands orientiert, 

f) der Sanktionskatalog um die Möglichkeiten erweitert wird, Verweise 
und Warnungen zu verhängen, eine Art Bewährung und Monitoring an
zuordnen, Unternehmen oder Verbände für einen bestimmten Zeitraum 
von öffentlichen Zuwendungen, Ausschreibungen oder Außenwirt
schaftsförderung auszuschließen, die Entscheidung über die Sanktionie
rung zu veröffentlichen, das gesamte Unternehmen oder einzelne Unter
nehmenszweige unter Aufsicht zu stellen sowie Strukturmaßnahmen zu 
verfügen, 

g) ein bundesweites Register eingerichtet wird, in das Unternehmen und 
Verbände, die wegen einer Sanktionierung auf Grund von Korruption 
und Verstößen von erheblicher Bedeutung im Rahmen von wirtschaftli
cher Betätigung als unzuverlässig anzusehen sind, eingetragen werden, 

h) der räumliche Geltungsbereich der Sanktionsvorschriften für Unterneh
men so gefasst wird, dass die Verfolgung von Auslandstaten ermöglicht 
wird, 

i) die Rechte der von Rechtsverstößen durch Unternehmen unmittelbar be
troffenen Personen durch Möglichkeiten wie Klageerzwingungsverfah
ren und Nebenklage erweitert werden, 

j) die zuständige Verfolgungsbehörde verpflichtet ist, soweit nicht gesetz
lich etwas anderes bestimmt ist, wegen aller verfolgbaren Rechtsver
stöße von Unternehmen einzuschreiten, sofern zureichende tatsächliche 
Anhaltspunkte vorliegen, 

k) eine Umgehung von Sanktionen durch Rechtsformwechsel, Umstruktu
rierungen und Vermögensverlagerungen ausgeschlossen wird, 



Drucksache 19/8814 – 4 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode 

 
l) die Implementation wirksamer Compliance-Systeme sowie unterneh

mensinterner wie externer Whistleblowingsysteme gefördert wird und 
m) Geldbußen und Gewinnabschöpfungen nicht ausschließlich von dem je

weiligen Staatshaushalt vereinnahmt werden, sondern mit einem ange
messenen Anteil oder zusätzlich im Wege gerichtlicher Anordnung bzw. 
Auflage zur Förderung von Einrichtungen eingesetzt werden können, die 
zur Aufklärung von Unternehmensverstößen gegen Menschenrechte, 
Mindestarbeitsbedingungen und Mindestumweltbedingungen oder an
derweitig zur Förderung der Rechtstreue von Unternehmen sowie Fort- 
und Weiterbildung – auch in der Justiz – beitragen? 

Berlin, den 12. März 2019 

Katrin Göring-Eckardt, Dr. Anton Hofreiter und Fraktion 

Satz: Satzweiss.com Print, Web, Software GmbH, Mainzer Straße 116, 66121 Saarbrücken, www.satzweiss.com 
Druck: Printsystem GmbH, Schafwäsche 1-3, 71296 Heimsheim, www.printsystem.de 

Vertrieb: Bundesanzeiger Verlag GmbH, Postfach 10 05 34, 50445 Köln, Telefon (02 21) 97 66 83 40, Fax (02 21) 97 66 83 44, www.betrifft-gesetze.de 
ISSN 0722-8333 


